
  Seite 1 von 1 

 
 

Gemeinde 
Neuenkirchen-

Vörden 
 
 

 

Vorlage Nr. 
 

106/2020 
 

Kämmerei 

 
x öffentlich 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Wirtschafts- und Finanzausschuss 
 

16.11.2020 Zur Vorbereitung 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Verwaltungsausschuss 
 

24.11.2020 Zur Vorbereitung 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Gemeinderat 
 

01.12.2020 Zur Beschlussfassung 

 
 
 

TOP Einzelanträge zum Haushalt 
hier: Antrag der Musikschule Neuenkirchen-Vörden e.V. 

 
 

Beschlussempfehlung 

 
Der Zuschuss an die Musikschule Neuenkirchen-Vörden e.V. wird für die Jahre 2021 
bis 2023 auf jährlich 85.000 EUR festgesetzt. Punkt 2.3 der Richtlinien zur Förderung 
von Vereinen und Verbänden wird entsprechend angepasst.  
 
 
 

Begründung 

 
Die Musikschule Neuenkirchen-Vörden e.V. hat die Erhöhung des jährlichen Zuschusses der 
Gemeinde Neuenkirchen-Vörden für den Zeitraum von 2021 bis 2023 auf 85.000 EUR 
beantragt.  
Der Antrag wurde bereits mit Vorlage 85/2020 versandt.  
 
 
 
 
 
Brockmann 
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